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 Wien, am 7. Juli 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0300-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4943/J betreffend 

"Durchsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran", welche die Abgeordneten 

Mag. Albert Steinhauser, Kolleginnen und Kollegen am 7. Mai 2015 an mich richteten, 

stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

 

2014 betrugen die Exporte Österreichs in den Iran € 213,8 Mio., was einer Steigerung 

von 16,2 % gegenüber 2013 entspricht. Im selben Jahr betrugen die Importe aus dem 

Iran nach Österreich € 19,3 Mio., was einer Steigerung von 17,0 % gegenüber 2013 

entspricht. 

 

 

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage: 

 

Die Statistik Austria weist dazu Folgendes aus: 

 
  

Veränd. Veränd.
Rang gg. Vorj. gg. Vorj. 

Warengruppe Mio. % % Warengruppe Mio. % %
1 Gemüse und Früchte  6,6     19,2       34,3  Med.u.pharm.Erzeug. 75,6   64,0       35,4  
2 Erze u.Metallabfall 3,7     19,4  Kraftmaschinen   26,3   710,1     12,3  
3 Sonst.Fertigwaren 3,7     36,6-       19,0  Arbeitsmaschinen   19,7   15,8       9,2    
4 Textilien oh. Bekl. 2,3     5,5-         11,7  Maschinen, ang. 14,4   55,8-       6,7    
5 Kaffee ua., Gewürze 0,5     51,6       2,7    Waren a.mineral.St. 13,2   12,3       6,2    

Quelle: Statistik Austria

Tabelle: Wichtigste Warengruppen - Iran 2014 (vorl.)
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Antwort zu den Punkten 3 bis 5 der Anfrage: 

 

Es ist auf die federführende Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen zu 

verweisen. 

 

 

Antwort zu den Punkten 6 bis 9 der Anfrage: 

 

2014 wurden 90 Anträge auf Feststellung der Genehmigungsfreiheit für Ausfuhren in 

den Iran gestellt. Zu 85 davon wurde eine Genehmigungsfreiheit festgestellt, fünf  

Anträge auf Feststellung der Genehmigungsfreiheit wurden seitens der Antragsteller 

zurückgezogen. 

 

 

Antwort zu Punkt 10 der Anfrage: 

 

EU-Verordnungen sind direkt anwendbar und werden von der zuständigen               

Organisationseinheit rechtskonform vollzogen. Weitere mit der nationalen Kontrolle 

befasste Stellen sind das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium 

für Finanzen/Zoll. 

 

 

Antwort zu den Punkten 11 und 12 der Anfrage: 

 

Die laufenden Verhandlungen mit dem Iran werden im Interesse der internationalen 

Staatengemeinschaft und der stark international ausgerichteten österreichischen   

Wirtschaft begrüßt. Essentiell ist die Achtung aller geltenden nationalen und inter-

nationalen Gesetze und Regelungen, einschließlich bestehender Sanktionen. Das gilt 

für alle österreichischen Unternehmen. Erst wenn Klarheit über die Aufhebung von 

Sanktionen herrscht, können allenfalls Geschäftsmöglichkeiten, wie das ange-

sprochene South Pars Gas-Feld, konkretisiert werden. 

 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vollzieht im  

Rahmen seiner Zuständigkeiten die Einhaltung der Vorschriften auf Grundlage der 

Sanktionen auf Ebene der Europäischen Union und der Vereinten Nationen sowie    
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nationaler Regelungen. Im Rahmen dieser Beschränkungen sind Aktivitäten bzw. 

mögliche Aktivitäten der österreichischen Wirtschaft im Ausland zu sehen. 

 

 

Antwort zu Punkt 13 der Anfrage: 

 

Seitens des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft werden 

keine derartigen Veranstaltungen abgehalten. Im Übrigen betrifft diese Frage keinen 

Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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